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Vorlage 
 
Federführende Dienststelle: 
Jugend 
Beteiligte Dienststelle/n: 
 

Vorlage-Nr: 
Status: 
AZ: 
Datum: 
Verfasser: 

FB 51/0001/WP16 
öffentlich 
 
30.09.2009 
FB 45/10, Frau Jansen 

Bestellung einer Schriftführerin und ihrer Stellvertreterin 
Beratungsfolge:                                                                                                      TOP:__ 

Datum Gremium Kompetenz 

24.11.2009 KJA Entscheidung 
 

Beschlussvorschlag: 

Auf Vorschlag des Oberbürgermeisters bestellt der Kinder- und Jugendausschuss 

 

Frau Sabine Schümmer – FB 45 – 

 

zur Schriftführerin und 

 

Frau Ingeborg Jansen – FB 45 – 

 

zur stellvertretenden Schriftführerin. 
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Finanzielle Auswirkungen:   Keine 

Maßnahme: 

_________________________________

__________________________ 

  

_________________________________

__________________________ 

Investitionskosten  __________€ 

a. Im Haushalt? ja/nein __________€ 

b. Maßnahme über 150 T€: Liegt eine Wirtschaftlichkeitsberechnung vor? ja/nein  

c. Wenn bei a. nein: Deckung?   

 Maßnahme:    __________€ 

      

d. Zuschüsse   __________€ 

     

Folgekosten    

Aufwand    

 Personalkosten  __________€ 

 Sachkosten   __________€ 

 Abschreibung  __________€ 

a. Im Haushalt? ja/nein __________€ 

b. Wenn bei a. nein: Deckung?   

 Maßnahme:    __________€ 

      

c. Zuschüsse   __________€ 

     

Konsumtiv    

a. Im Haushalt? ja/nein __________€ 

b. Konsolidierung? ja/nein 

___________

€ 

c. Personalkosten  __________€ 

d. Sachkosten   __________€ 

e. Wenn bei a. nein: Deckung?   

 Maßnahme    __________€ 

      

f. Dauer  Jahre  

g. Zuschüsse   __________€ 
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Erläuterungen: 

Über die im Kinder- und Jugendausschuss gefassten Beschlüsse ist eine Niederschrift aufzunehmen. 

Diese wird gem. § 52 Abs. 1 i.V.m. § 58 Abs. 2 GO NW vom Vorsitzenden des Hauptausschusses und 

einem vom Hauptausschuss zu bestellenden Schriftführer unterzeichnet. 

 

Der Oberbürgermeister schlägt vor, 

 

Frau Sabine Schümmer – FB 45 – 

 

zur Schriftführerin und 

 

Frau Ingeborg Jansen – FB 45 – 

 

zur stellvertretenden Schriftführerin des Kinder- und Jugendausschusses zu bestellen. 


